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Zuarbeit Kreisblatt KoBa Harz 

 
 

KoBa Harz informiert: Gesetzlicher Mindestlohn steigt ab Oktober 
auf 12 Euro 
 

Das Bundeskabinett hat vor kurzem den Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung des Schutzes 

durch den gesetzlichen Mindestlohn und zu Änderungen im Bereich der geringfügigen 

Beschäftigung beschlossen. Zurzeit liegt der Mindestlohn seit dem 1. Juli 2022 bei 10,45 

Euro brutto pro Arbeitsstunde. Der neue Gesetzentwurf sieht vor, dass der Mindestlohn zum 

1. Oktober dieses Jahres auf nunmehr 12 Euro angehoben wird. Zudem erhöht sich die 

Entgeltgrenze für Minijobs auf 520 Euro.  

 

Schon 2020 hatte die Mindestlohnkommission empfohlen, den Mindestlohn in mehreren 

Schritten zu erhöhen. Die Bundesregierung war dieser Empfehlung nun gefolgt. Zukünftige 

Anpassungen des Mindestlohns erfolgen weiterhin auf Grundlage von Beschlüssen der 

Mindestlohnkommission, erstmals wieder bis zum 30. Juni 2023 mit Wirkung zum 1. Januar 

2024. 

 

Mindestlohn-Ausnahmen – Der gesetzliche Mindestlohn gilt weiterhin NICHT für: 

 

• Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung 

• Auszubildende – unabhängig von ihrem Alter – im Rahmen der Berufsausbildung  

• Langzeitarbeitslose während der ersten sechs Monate ihrer Beschäftigung nach 

Beendigung der Arbeitslosigkeit 

• Praktikanten, wenn das Praktikum verpflichtend im Rahmen einer schulischen oder 

hochschulischen Ausbildung stattfindet 

• Praktikanten, wenn das Praktikum freiwillig bis zu einer Dauer von drei Monaten zur 

Orientierung für eine Berufsausbildung oder Aufnahme eines Studiums dient 

• Jugendliche, die an einer Einstiegsqualifizierung als Vorbereitung zu einer 

Berufsausbildung oder an einer anderen Berufsbildungsvorbereitung nach dem 

Berufsbildungsgesetz teilnehmen 

• ehrenamtlich Tätige 
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